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1. Instanz

Aktenzeichen S 2 BA 685/22
Datum 27.09.2022

2. Instanz

Aktenzeichen L 2 BA 3052/22
Datum 03.08.2023

3. Instanz

Datum -

Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts Karlsruhe
vom 27. September 2022 wird zurÃ¼ckgewiesen.

Die KlÃ¤gerin trÃ¤gt auch die Kosten des Berufungsverfahrens mit Ausnahme der
auÃ�ergerichtlichen Kosten des Beigeladenen; dieser trÃ¤gt seine Kosten selbst.

Der Streitwert fÃ¼r das Berufungsverfahren wird endgÃ¼ltig auf 2.706,85Â Euro
festgesetzt.

Die Revision wird nicht zugelassen.

GrÃ¼nde

I.
Zwischen den Beteiligten ist nach einer BetriebsprÃ¼fung noch streitig, ob R1 (im
folgenden Beigeladener) in der Zeit vom 01.12.2016 bis 24.01.2017 bei der
KlÃ¤gerin versicherungspflichtig beschÃ¤ftigt war und ob die KlÃ¤gerin verpflichtet
ist, im Hinblick auf die BeschÃ¤ftigung des Beigeladenen in der Zeit vom
01.12.2016 bis 24.01.2017 GesamtsozialversicherungsbeitrÃ¤ge und Umlagen in
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HÃ¶he von insgesamt 2.706,85Â Euro nachzubezahlen.

Bei der KlÃ¤gerin handelt es sich um einen Elektrofachbetrieb, der in der Form einer
Gesellschaft mit beschrÃ¤nkter Haftung gefÃ¼hrt wird. Das Stammkapital der
KlÃ¤gerin betrÃ¤gt 25.000,00 Euro. Die KlÃ¤gerin firmierte zunÃ¤chst unter dem
Namen E1 GmbH und GeschÃ¤ftsanteile wurden zunÃ¤chst zu 100% von L1
gehalten. Der Beigeladene war zunÃ¤chst als Elektrotechniker im Rahmen eines
abhÃ¤ngigen BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses bei der Beklagten beschÃ¤ftigt. L1
verkaufte an den Beigeladenen ausweislich der vorgelegten notariellen Vertrages
(vgl. Bl. 28ff. LSG-Akte) am 20.12.2016 einen TeilgeschÃ¤ftsanteil Nr. 2 im
Nominalbetrag von 12.500,00 Euro und verpflichtete sich zur Ã�bertragung.
BeschlÃ¼sse werden laut dem vorliegenden Gesellschaftsvertrag grundsÃ¤tzlich
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Abgestimmt wird nach
GeschÃ¤ftsanteilen. Je 50 Euro eines GeschÃ¤ftsanteils gewÃ¤hren eine Stimme
(vgl. Gesellschaftsvertrag, Bl. I 26 ff. VA). Die KlÃ¤gerin erhielt nun den Namen
â��Firma R2 GmbHâ��. Der Eintrag hierzu ins Handelsregister erfolgte am
25.01.2017 (Bl. I 16/ 17 VA).

Als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer war zunÃ¤chst ebenfalls L1 bestellt. Ebenfalls ausweislich
der vorgelegten notariellen Urkunde wurde im Anschluss an die Ã�bertragung unter
Verzicht auf die Einhaltung sÃ¤mtlicher Formen und Fristen der Einladung und
DurchfÃ¼hrung einer Gesellschafterversammlung eine Gesellschafterversammlung
der E1 GmbH mit dem Sitz in M1 abgehalten und einstimmig beschlossen, den
Beigeladenen zum weiteren GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Gesellschaft zu bestellen. Auch
hier erfolgte die Eintragung ins Handelsregister am 25.01.2017.

Die Beklagte fÃ¼hrte vom 19.10.2020 bis 28.05.2021 bei der KlÃ¤gerin eine
BetriebsprÃ¼fung nach Â§ 28p Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) durch und
Ã¼berprÃ¼fte den PrÃ¼fzeitraum vom 01.01.2016 bis 31.12.2019.

Mit Schreiben vom 26.04.2021 hÃ¶rte die Beklagte die KlÃ¤gerin zur beabsichtigten
Nachforderung von BeitrÃ¤gen zur Sozialversicherung in HÃ¶he von insgesamt
2.706,85Â Euro an. Der Beigeladene sei vom 01.08.2000 bis 24.01.2017 im Rahmen
eines abhÃ¤ngigen BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses beschÃ¤ftigt gewesen. Es habe
daher Versicherungs- und Beitragspflicht in der Kranken-, Pflege-Â , Renten- und
nach dem Recht der ArbeitsfÃ¶rderung bestanden. Erst am 25.01.2017 sei die
Eintragung ins Handelsregister erfolgt. Es wÃ¼rden daher BeitrÃ¤ge fÃ¼r die
Zeiten vom 01.12.2016 bis 24.01.2017 nachgefordert.

Nachdem hierauf keine Reaktion erfolgte, stellte die Beklagte daraufhin mit
Bescheid vom 28.05.2021 fest, dass die eingeleitete BetriebsprÃ¼fung zu dem
Ergebnis gefÃ¼hrt habe, dass der Beigeladene im Rahmen eines abhÃ¤ngigen
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses als Elektrotechniker gegen Arbeitsentgelt fÃ¼r die
Zeit vom 01.08.2000 bis 24.01.2017 tÃ¤tig gewesen sei. In diesem Zeitraum habe
daher Versicherungs- und Beitragspflicht in der Kranken-, Pflege- und
Rentenversicherung sowie nach dem Recht der ArbeitsfÃ¶rderung bestanden. Die
BeitrÃ¤ge zur Kranken- und Pflegeversicherung, zur Renten- und
Arbeitslosenversicherung sowie die Umlagen wÃ¼rden fÃ¼r die Zeit vom
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01.12.2016 bis 24.01.2017 nachberechnet und die BeitrÃ¤ge im Rahmen der
VerjÃ¤hrung nach Â§ 25 Abs. 1 Satz 1 SGB IV in HÃ¶he von 2.706,85 Euro
nachgefordert.

Hiergegen erhob der Steuerberater der KlÃ¤gerin am 05.07.2021 Widerspruch. Der
Bescheid sei am 26.06.2021 eingegangen. Zur BegrÃ¼ndung wurde vorgetragen,
dass die Anteile der Gesellschaft bereits im Dezember 2016 mittels notarieller
Urkunde und zwar mit rÃ¼ckwirkender Gewinnbeteiligung zum 01.01.2016
Ã¼bertragen worden seien und dies daher nicht erst mit der Eintragung ins
Handelsregister zu berÃ¼cksichtigen sei. Die zustÃ¤ndige Krankenkasse habe den
Beigeladenen zudem bereits zum 01.12.2016 in die freiwillige Versicherung
aufgenommen. Dem Schreiben war eine von der AOK B1 am 13.06.2021 erstellte
Ã�bersicht Ã¼ber die Versicherungszeiten/ Versicherungsart des Beigeladenen
fÃ¼r die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.01.2021 beigefÃ¼gt.

Die Beklagte wies die KlÃ¤gerin mit Schreiben vom 20.07.2021 darauf hin, dass der
Bescheid vom 28.05.2021 am selben Tag zur Post gegeben worden sei und damit
am 31.05.2021 als bekannt gegeben gelte. Die Frist zur Erhebung des Widerspruchs
habe damit am 30.06.2021 geendet. Der Widerspruch sei allerdings erst am
05.07.2021 bei der Beklagten eingegangen und somit verfristet. Zum Nachweis des
verspÃ¤teten Zugangs werde um Vorlage von Nachweisen gebeten.

Mit Schreiben vom 29.10.2021 fÃ¼hrte die Beklagte aus, dass kein Nachweis fÃ¼r
den verspÃ¤teten Eingang des Bescheides eingegangen sei. Der Widerspruch werde
daher als Ã�berprÃ¼fungsantrag gewertet.

Diesen Ã�berprÃ¼fungsantrag lehnte die Beklagte mit Bescheid vom 11.11.2021
ab. Der Bescheid vom 28.05.2021 werde nicht nach Â§ 44 Sozialgesetzbuch
Zehntes Buch (SGB X) zurÃ¼ckgenommen. Die Ã�berprÃ¼fung habe ergeben, dass
weder das Recht unrichtig angewandt worden sei noch von einem unrichtigen
Sachverhalt ausgegangen worden sei. Aus Sicht der Beklagten seien entsprechende
Regelungen bezogen auf die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrertÃ¤tigkeit (Bestellung zum
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer), einen Gesellschafterwechsel oder eine Ã�nderung der
Gesellschaftsanteile, die von den Gesellschaftern auÃ�erhalb der Satzung getroffen
werden und die nach Â§ 40 Abs. 1 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit
beschrÃ¤nkter Haftung (GmbHG) ebenfalls zur Eintragung in das Handelsregister
anzumelden sind, sozialversicherungsrechtlich nicht anders zu bewerten als
SatzungsÃ¤nderungen. Dabei kÃ¶nne dahinstehen, zu welchem Zeitpunkt sich die
beschlussfassenden Gesellschafter durch ihren Beschluss ggf. schuldrechtlich
verpflichtet hÃ¤tten. Das Stammkapital der R2 GmbH betrage 25.000 Euro. Die
Beteiligung am Stammkapital teile sich wie folgt auf: in der Zeit vom 06.06.2007 bis
24.01.2017 L1 alleine mit 25.000 Euro. Dieser sei auch alleiniger
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer gewesen. Mit Beschluss Ã¼ber die Ã�nderung des
Gesellschaftsvertrages vom 16.12.2016 sei das Stammkapital auf L1 mit 12.500
Euro und den Beigeladenen mit 12.500 Euro aufgeteilt worden; gleichzeitig sei der
Beigeladene zum weiteren GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer ernannt worden. Eine entsprechende
Eintragung im Handelsregister sei jedoch zunÃ¤chst nicht erfolgt und erst am
25.01.2017 nachgeholt worden. Laut Auszug aus dem Handelsregister der Stadt M2
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vom 19.01.2021 HRB xxx seien L1 zudem seit dem 06.06.2007 und R1 seit dem
25.01.2017 zum GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer bestellt worden. Soweit vorgetragen worden
sei, dass der Beigeladene rÃ¼ckwirkend ab 01.01.2016 am Gewinn beteiligt worden
sei, Ã¤ndere dies jedoch nichts an der rechtlichen Stellung des mitarbeitenden
Beigeladenen in der Gesellschaft, da die Eintragung der AnteilsÃ¼bertragung und
Berufung zum GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer erst am 25.01.2017 im Handelsregister erfolgt
und somit erst ab diesem Zeitpunkt rechtlich wirksam gewesen sei. Der
Beigeladene habe bis zur Eintragung im Handelsregister Ã¼ber keine Stimmanteile
verfÃ¼gt und somit nicht Ã¼ber die erforderliche Rechtsmacht, BeschlÃ¼sse zu
seinen Ungunsten zu verhindern. Die mit Schreiben vom 05.07.2021 Ã¼bersandte
Bescheinigung der AOK B1 sei eine Auflistung Ã¼ber die Versicherungszeiten des
Beigeladenen und stelle keine sozialversicherungsrechtliche Beurteilung mit
entsprechendem Bescheid dar.

Gegen diesen Bescheid wurde am 13.12.2023 Widerspruch erhoben und die
KlÃ¤gerin verfolgte ihr Begehren weiter. Der Arbeitgeberstatus des Beigeladenen
sei bereits durch den Erwerbsantrag des GeschÃ¤ftsanteiles vom 16.12.2016
erfÃ¼llt gewesen. Zu diesem Zeitpunkt sei der Beigeladene dann auch zum
Gesellschafter bestellt worden. An diese schuldrechtliche Verpflichtung seien die
Gesellschafter gebunden.

Die Beklagte wies den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 24.02.2022 als
unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck. ZunÃ¤chst verwies sie auf die AusfÃ¼hrungen in den
Bescheiden vom 28.05.2021 und vom 11.11.2021. DarÃ¼ber hinaus wurde
ausgefÃ¼hrt, dass eine AbÃ¤nderung des Gesellschaftsvertrages gem. Â§ 54 Abs. 3
GmbHG keine rechtliche Wirkung habe bevor sie ins Handelsregister eintragen
worden sei. Sowohl der Erwerb der Gesellschaftsanteile als auch die Bestellung als
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des Beigeladenen sei erst am 25.01.2017 ins Handelsregister
eingetragen worden. 

Am 11.03.2022 hat die KlÃ¤gerin hiergegen Klage zum Sozialgericht (SG) Karlsruhe
erheben lassen und ihr Begehren weiterverfolgt. Sie hat unter Bezugnahme auf
ihren Vortrag im Widerspruchsverfahren ausgefÃ¼hrt, dass bereits mit der
notariellen Beurkundung Verpflichtungen entstanden seien, mit Auswirkungen, die
unabhÃ¤ngig von der Eintragung ihre Wirksamkeit entwickelt hÃ¤tten.

Mit Beschluss vom 05.07.2022 hat das SG R1 zum Verfahren beigeladen. Mit
Schreiben vom selben Tag hat das SG zudem die AOK B1 Kranken- und Pflegekasse,
die Deutsche Rentenversicherung Baden-WÃ¼rttemberg sowie die Bundesagentur
fÃ¼r Arbeit Ã¼ber das anhÃ¤ngige Klageverfahren informiert und mitgeteilt, die
von der Nachforderung begÃ¼nstigten anderen VersicherungstrÃ¤ger seit dem
01.07.2020 nach Â§ 75 Abs. 2b S. 1. Sozialgerichtsgesetz (SGG) nur noch auf Antrag
hin beizuladen seien, wenn (wie vorliegend) keine GrÃ¼nde fÃ¼r eine Beiladung
von Amts wegen nach Â§ 75 Abs. 2b S. 6 SGG zu erkennen seien. Keiner dieser
VersicherungstrÃ¤ger hat innerhalb der vom SG gesetzten Frist einen solchen
Antrag gestellt.

Das SG hat nach einem ausfÃ¼hrlichen schriftlichen Hinweis und vorheriger
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Zustimmung der Beteiligten die Klage mit einem Urteil ohne mÃ¼ndliche
Verhandlung am 27.09.2022 abgewiesen. Die Beklagte habe es zu Recht abgelehnt,
den Bescheid vom 28.05.2021 nach Â§ 44 SGB X zurÃ¼ckzunehmen, denn mit
diesem seien zu Recht BeitrÃ¤ge zur Sozialversicherung fÃ¼r die Zeit vom
01.12.2016 bis 24.01.2017 nachberechnet worden.
Rechtsgrundlage fÃ¼r die Beitragsnachforderung sei Â§ 28p SGB IV. Der
Beitragspflicht nach dem Recht der Renten- und Arbeitslosenversicherung
unterfielen grundsÃ¤tzlich alle abhÃ¤ngig beschÃ¤ftigten Personen, Â§ 1 Abs. 1 S. 1
Nr. 1 SGB VI und Â§ 25 Abs. 1 S. 1 Fall 1 SGB III. BeschÃ¤ftigung sei gemÃ¤Ã� Â§ 7
Abs. 1 SGB IV die nichtselbststÃ¤ndige Arbeit, insbesondere in einem
ArbeitsverhÃ¤ltnis (Satz 1). Anhaltspunkte fÃ¼r eine BeschÃ¤ftigung seien eine
TÃ¤tigkeit nach Weisungen und eine Eingliederung in die Arbeitsorganisation des
Weisungsgebers (Satz 2). Nach der stÃ¤ndigen Rechtsprechung des BSG setze eine
abhÃ¤ngige BeschÃ¤ftigung voraus, dass der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber
persÃ¶nlich abhÃ¤ngig sei. Die vom BSG entwickelten AbgrenzungsmaÃ�stÃ¤be
wÃ¼rden grundsÃ¤tzlich auch fÃ¼r GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer einer GmbH gelten. Ob ein
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis vorliege, richte sich bei GeschÃ¤ftsfÃ¼hrern einer
GmbH aber in erster Linie danach, ob der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer nach der ihm
zukommenden, sich aus dem Gesellschaftsvertrag ergebenden Rechtsmacht ihm
nicht genehme Weisungen verhindern oder BeschlÃ¼sse beeinflussen kÃ¶nne, die
sein AnstellungsverhÃ¤ltnis betrÃ¤fen. Sei ein GmbH-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer wie hier
zugleich als Gesellschafter am Kapital der Gesellschaft beteiligt, seien der Umfang
der Kapitalbeteiligung und das AusmaÃ� des sich daraus fÃ¼r ihn ergebenden
Einflusses auf die Gesellschaft ein wesentliches Merkmal bei der Abgrenzung von
abhÃ¤ngiger BeschÃ¤ftigung und selbststÃ¤ndiger TÃ¤tigkeit.
Ein Gesellschafter-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer ist nicht per se kraft seiner Kapitalbeteiligung
selbststÃ¤ndig tÃ¤tig, sondern mÃ¼sse Ã¼ber seine Gesellschafterstellung hinaus
die Rechtsmacht besitzen, durch Einflussnahme auf die Gesellschafterversammlung
die Geschicke der Gesellschaft bestimmen zu kÃ¶nnen. Eine solche Rechtsmacht sei
bei einem Gesellschafter gegeben, der mehr als 50 v.H. der Anteile am
Stammkapital halte. Ein GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer, der nicht Ã¼ber diese
Kapitalbeteiligung verfÃ¼ge und damit als Mehrheitsgesellschafter ausscheide, sei
dagegen grundsÃ¤tzlich abhÃ¤ngig beschÃ¤ftigt. Er sei ausnahmsweise nur dann
als SelbststÃ¤ndiger anzusehen, wenn er exakt 50Â v.H. der Anteile am
Stammkapital halte oder ihm bei einer geringeren Kapitalbeteiligung nach dem
Gesellschaftsvertrag eine umfassende, die gesamte UnternehmenstÃ¤tigkeit
erfassende SperrminoritÃ¤t eingerÃ¤umt sei. Dies folge daraus, dass selbst der
selbststÃ¤ndig tÃ¤tige Gesellschafter-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer eine EinflussmÃ¶glichkeit
auf den Inhalt von GesellschafterbeschlÃ¼ssen haben und zumindest ihm nicht
genehme Weisungen der Gesellschafterversammlung verhindern kÃ¶nnen mÃ¼sse.
Ein rein faktisches, nicht rechtlich gebundenes und daher jederzeit Ã¤nderbares
Verhalten der Beteiligten sei nicht maÃ�geblich. Dies sei mit dem Erfordernis der
Vorhersehbarkeit sozialversicherungs- und beitragsrechtlicher TatbestÃ¤nde nicht
zu vereinbaren. Eine â��SchÃ¶nwetter-SelbststÃ¤ndigkeitâ�� lediglich in
harmonischen Zeiten, wÃ¤hrend im Fall eines ZerwÃ¼rfnisses die rechtlich
bestehende Weisungsgebundenheit zum Tragen kÃ¤me, sei nicht anzuerkennen.
AuÃ�erhalb des Gesellschaftsvertrags als Satzung zustande gekommene, das
Stimmverhalten regelnde vertragliche Vereinbarungen (Abreden) seien bei der
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Bewertung der RechtsmachtverhÃ¤ltnisse deshalb nicht zu berÃ¼cksichtigen. Dies
zu Grunde gelegt sei der Beigeladene in der Zeit vor dem Beschluss vom
16.12.2016 ohne weiteres abhÃ¤ngig beschÃ¤ftigt gewesen, denn er sei bis zu
diesem Zeitpunkt weder GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer, noch am Stammkapital der KlÃ¤gerin
beteiligt gewesen. Umgekehrt sei in der Zeit ab dem 25.01.2021 unstreitig eine
selbstÃ¤ndige TÃ¤tigkeit anzunehmen, da ab diesem Zeitpunkt eindeutig eine
selbstÃ¤ndige TÃ¤tigkeit gegeben gewesen sei, was die Beklagte auch so
berÃ¼cksichtigt habe. Aber auch fÃ¼r die Zeit vom 16.12.2016 bis zur Eintragung
im Handelsregister am 25.01.2017 bleibe die Wertung wie in der Zeit bis zum
16.12.2016 unverÃ¤ndert bestehen.
Wie bereits mehrere Senate des Landessozialgerichts (vgl. L 4 BA 825/20 ER-B; L 5
BA 611/19 ER-B) entschieden hÃ¤tten, fÃ¼hre allein die Beschlussfassung
betreffend die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerbestellung wegen des Grundsatzes der
Vorhersehbarkeit sozialversicherungs- und beitragsrechtlicher TatbestÃ¤nde (vgl.
BSG, Urteil vom 14.03.2018 â�� B 12 KR 13/17 R â�� juris Rn. 22) statusrechtlich
nicht dazu, dass dem GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer eine umfassende Rechtsmacht
eingerÃ¤umt sei. GemÃ¤Ã� Â§ 6 Abs. 3 Satz 1 GmbHG kÃ¶nnten Gesellschafter
oder andere Personen zu GeschÃ¤ftsfÃ¼hrern bestellt werden. Die Bestellung
erfolge nach Â§ 6 Abs. 3 Satz 2 GmbHG im Gesellschaftsvertrag oder nach
MaÃ�gabe der Bestimmungen des dritten Abschnitts des GmbHG (u.a. im Fall der
FÃ¼hrungslosigkeit). Nach Â§ 39 Abs. 1 GmbHG sei jede Ã�nderung in den
Personen der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer sowie die Beendigung der Vertretungsbefugnis
eines GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden (BSG,
Urteil vom 29.07.2015 â�� B 12 KR 23/13 R â�� juris Rn.20). Dies sei im
streitbefangenen Zeitraum (noch) nicht erfolgt. Dies korrespondiere damit, dass
auÃ�erhalb des Gesellschaftsvertrags (Satzung) bestehende Abreden zwischen
einem Gesellschafter-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer sowie anderen Gesellschaftern und/oder
der GmbH statusrechtlich die sich aus dem Gesellschaftsvertrag ergebenden
RechtsmachtverhÃ¤ltnisse nicht mit sozialversicherungsrechtlicher Wirkung zu
verschieben vermÃ¶gen. Einem Gesellschafterbeschluss zur Bestellung eines
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers allein ohne Eintragung in das Handelsregister fehle insoweit
die erforderliche PublizitÃ¤t. Andernfalls wÃ¤re die sozialversicherungsrechtliche
Beurteilung von der Entscheidung der Gesellschafter abhÃ¤ngig, ob sie nicht
beurkundete und nicht eingetragene Vereinbarungen auÃ�erhalb des
Gesellschaftsvertrags in Verkehr bringen oder nicht. Die Eintragung im
Handelsregister solle Rechtssicherheit fÃ¼r den Rechtsverkehr im
AuÃ�enverhÃ¤ltnis der Gesellschaft bieten (vgl. zuletzt BSG, Urteil vom 19.12.2019
â�� B 12 KR 9/18 R â�� Terminbericht des BSG Nr.Â 57/19, Ziff. 2). Die Offenlegung
der VertretungsverhÃ¤ltnisse der Gesellschaft diene insgesamt der Sicherheit des
Rechtsverkehrs. Dem entspreche die Regelung in Â§ 15 Abs.Â 1 Handelsgesetzbuch
(HGB). Danach gelte: Solange eine in das Handelsregister einzutragende Tatsache
nicht eingetragen und bekanntgemacht ist, kÃ¶nne sie von demjenigen, in dessen
Angelegenheiten sie einzutragen gewesen sei, einem Dritten nicht entgegengesetzt
werden, es sei denn, dass sie diesem bekannt war. Diese erste Variante von Â§ 15
Abs. 1 HGB grÃ¼nde das Vertrauen des Rechtsverkehrs und damit auch des Dritten
auf das Schweigen des Handelsregisters Ã¼ber die betreffende Tatsache, woraus
sich der Ausdruck der negativen PublizitÃ¤t ableite. Die Pflicht zur Eintragung einer
Ã�nderung in den Personen der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer folge jedoch unmittelbar aus 
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Â§Â 39 Abs. 2 GmbHG. Der (neue) GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer habe zudem nach Â§ 39 Abs.
3 GmbHG in der Anmeldung zu versichern, dass keine UmstÃ¤nde vorlÃ¤gen, die
seiner Bestellung nach Â§ 6 Abs.Â 2 Satz 2 Nr. 2 und 3 sowie Satz 3 GmbHG
entgegenstÃ¼nden, und dass er Ã¼ber seine unbeschrÃ¤nkte Auskunftspflicht
gegenÃ¼ber dem Registergericht belehrt worden sei. Die neuen GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer
hÃ¤tten mithin obligatorisch die in Abs. 3 vorgesehene Versicherung abzugeben.
Der Rechtssicherheit diene auch die PrÃ¼fung der Eintragung durch das
Registergericht. Denn es ist Aufgabe des Registergerichts, die Eintragung
unrichtiger oder tatsÃ¤chlich nicht bestehender RechtsverhÃ¤ltnisse zu verhindern.
Auch wenn es sich gesellschaftsrechtlich lediglich um eine deklaratorische
Eintragung handle, sei das Registergericht bei begrÃ¼ndeten Zweifeln berechtigt
und verpflichtet, den wahren Sachverhalt aufzuklÃ¤ren. All dies diene der
Rechtssicherheit und damit auch der Vorhersehbarkeit sozialversicherungs- und
beitragsrechtlicher (AnknÃ¼pfungs-)TatbestÃ¤nde.
Vor der Eintragung in das Handelsregister sei fÃ¼r den prÃ¼fenden
VersicherungstrÃ¤ger mithin nicht sicher erkennbar, ob (z.B. im Hinblick auf Â§ 6
Abs.2 Satz 2 Nr. 2 und 3 GmbHG) Ã¼berhaupt auch nur die EintragungsfÃ¤higkeit
des (neuen) GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers gegeben sei. Der Handelsregisterauszug
manifestiere, dass die Eintragung einer RechtsprÃ¼fung unterzogen worden sei.
Der Zeitpunkt der Eintragung in das Handelsregister sei mithin fÃ¼r die
statusrechtliche Beurteilung der maÃ�gebliche Zeitpunkt. Ab diesem Zeitpunkt
manifestiere sich der Wille der Gesellschafter zur Bestellung eines (neuen)
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers in rechtlich anzuerkennender Weise.
Weiter hat das SG ausgefÃ¼hrt, dass es auch der Ã�berzeugung sei, dass es aus
den genannten GrÃ¼nden keinen Unterschied machen kÃ¶nne, ob der
Gesellschafterbeschluss vorliegend notariell beurkundet worden sei. Vor der
Eintragung in das Handelsregister sei fÃ¼r den prÃ¼fenden VersicherungstrÃ¤ger
auch bei notarieller Beurkundung weiterhin nicht erkennbar, ob (z.B. im Hinblick auf
Â§ 6 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 und 3 GmbHG) Ã¼berhaupt auch nur die
EintragungsfÃ¤higkeit des neuen GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers gegeben sei. Erst der
Handelsregisterauszug manifestiere, dass die Eintragung einer entsprechenden
RechtsprÃ¼fung unterzogen worden sei. Der Zeitpunkt der Eintragung in das
Handelsregister sei damit fÃ¼r die statusrechtliche Beurteilung der allein
maÃ�gebliche Zeitpunkt. Erst ab diesem Zeitpunkt manifestiere sich der Wille der
Gesellschafter zur Bestellung eines neuen GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers in rechtlich
anzuerkennender Weise. Hieran Ã¤ndere auch eine abweichende Beurteilung der
fÃ¼r den Beigeladenen zustÃ¤ndigen Krankenkasse nichts, denn im Rahmen der
vorliegend erfolgten BetriebsprÃ¼fung obliege die (inzident anzustellenden)
Feststellungen zum sozialversicherungsrechtlichen Status und die Nachforderung
daraus resultierender BetrÃ¤ge zur Sozialversicherung allein dem zustÃ¤ndigen
RentenversicherungstrÃ¤ger, Â§ 28p Abs.Â 1 Satz 1 und 5 SGB IV.

Gegen das ihrem BevollmÃ¤chtigten gegen Empfangsbekenntnis am 29.09.2022
zugestellte Urteil hat die KlÃ¤gerin Berufung zum Landessozialgericht (LSG) Baden-
WÃ¼rttemberg am 27.10.2022 erheben lassen und ihr Begehren weiterverfolgt.
Unter Bezugnahme auf den bisherigen Vortrag ist weiter ausgefÃ¼hrt worden, dass
sowohl der Erwerb der Gesellschaftsanteile sowie die Bestellung des Beigeladenen
als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer am 20.12.2016 notariell beurkundet worden seien. Dies
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bedeute im vorliegenden Falle bei Gesellschaftern/GeschÃ¤ftsfÃ¼hrern, dass mit
dem entsprechenden notariell beurkundenden Gesellschafterbeschluss die
rechtliche Wirkung des ArbeitnehmerverhÃ¤ltnisses in Wegfall geraten sei und
somit nicht erst, wie von der Beklagten angenommen, mit Eintragung ins
Handelsregister.

Die KlÃ¤gerin beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Karlsruhe vom 27. September 2019 sowie den
Bescheid vom 11. November 2021 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
24. Februar 2022 aufzuheben und die Beklagte zu verpflichten, den Bescheid vom
28. Mai 2021 aufzuheben,
hilfsweise, die Revision zuzulassen.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Diese bezieht sich auf ihre AusfÃ¼hrungen aus dem Ausgangs- und
Widerspruchsbescheid sowie aus dem Klageverfahren.

Die Berichterstatterin hat mit den Beteiligten am 17.05.2023 einen Termin zur
ErÃ¶rterung des Sachverhaltes durchgefÃ¼hrt. Wegen der weiteren Einzelheiten
wird auf die Sitzungsniederschrift verwiesen.

Mit Schreiben vom 14.06.2022 hat der KlÃ¤gervertreter weiter vorgetragen, dass im
vorliegenden Fall auf die Besonderheit zu verweisen sei, dass es nicht um die
Eintragung des neuen GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers und Gesellschafters R1 gehe, sondern
um die schuldrechtliche Wirkung des Gesellschafterbeschlusses, der dazu gefÃ¼hrt
habe, dass die abhÃ¤ngig beschÃ¤ftigte Situation aus der Vorzeit durch den
Aufnahmebeschluss in Wegfall geraten sei. Aufgrund dieser Tatsache sei mit dem
Gesellschafterbeschluss vom 16.12.2016 auch die Wirkung der mangelnden
abhÃ¤ngigen BeschÃ¤ftigungssituation eingetreten.

Die Berichterstatterin hat im ErÃ¶rterungstermin sowie im Schreiben vom
15.06.2023 darauf hingewiesen, dass beabsichtigt sei, den Rechtsstreit ohne
mÃ¼ndliche Verhandlung und ohne Mitwirkung ehrenamtlicher Richter durch
Beschluss zu entscheiden. Die Beteiligten haben hierzu Gelegenheit zur
Stellungnahme erhalten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichtsakten erster und zweiter
Instanz sowie die Verwaltungsakte der Beklagten Bezug genommen.

II.

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung der KlÃ¤gerin ist statthaft und auch
im Ã�brigen zulÃ¤ssig. BerufungsausschlieÃ�ungsgrÃ¼nde liegen nicht vor (Â§ 144
SGG). Die Berufung ist jedoch unbegrÃ¼ndet.
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GemÃ¤Ã� Â§ 153 Abs. 4 SGG kann das LSG â�� nach vorheriger AnhÃ¶rung der
Beteiligten â�� die Berufung durch Beschluss zurÃ¼ckweisen, wenn es sie
einstimmig fÃ¼r unbegrÃ¼ndet und eine mÃ¼ndliche Verhandlung nicht fÃ¼r
erforderlich hÃ¤lt. Diese Voraussetzungen sind hier gegeben. Im vorliegenden Fall
sind die Berufsrichter des Senats einstimmig zu dem Ergebnis gekommen, dass die
Berufung unbegrÃ¼ndet und eine mÃ¼ndliche Verhandlung nicht erforderlich ist.
Die Beteiligten sind auf die MÃ¶glichkeit einer Entscheidung nach Â§ 153 Abs. 4
SGG hingewiesen und ihnen ist Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden.
Eine Zustimmung der Beteiligten ist nicht erforderlich.

Das SG hat die Klage zu Recht abgewiesen. Der Bescheid der Beklagten vom
11.11.2021 und der Widerspruchsbescheid vom 24.02.2022 sind rechtmÃ¤Ã�ig und
verletzen die KlÃ¤gerin nicht in ihren Rechten. Die Beklagte hat es zu Recht
abgelehnt, den Bescheid vom 28.05.2021 nach Â§Â 44 SGB X aufzuheben.

Das SG hat zutreffend auf der Grundlage der hier maÃ�geblichen gesetzlichen
Regelungen (Â§Â§Â 28p, 7 Abs.Â 1 SGB IV, Â§Â 5 Abs.Â 1 Nr.Â 1 SGBÂ V, Â§ 20
Abs.Â 1 SatzÂ 2 Nr.Â 1 SGBÂ XI, Â§Â 1 Abs.Â 1 Nr.Â 1 SGBÂ VI, Â§Â 25 Abs.Â 3
SatzÂ 1 SGB III) und unter ausfÃ¼hrlicher Benennung der durch die einschlÃ¤gige
Rechtsprechung aufgestellten Kriterien sowie zutreffender GesamtabwÃ¤gung der
einzelnen UmstÃ¤nde in nicht zu beanstandender Weise festgestellt, dass der
Beigeladene wÃ¤hrend seiner TÃ¤tigkeit fÃ¼r die KlÃ¤gerin im hier noch streitigen
Zeitraum vom 01.12.2016 bis 24.01.2017 weiterhin in einem abhÃ¤ngigen, die
Sozialversicherungspflicht zur gesetzlichen Rentenversicherung und nach dem
Recht der ArbeitsfÃ¶rderung begrÃ¼ndenden BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis stand
und fÃ¼r diese Zeit GesamtsozialversicherungsbeitrÃ¤ge in HÃ¶he von
2.706,85Â Euro nachzuentrichten sind. Der Senat schlieÃ�t sich dem nach eigener
PrÃ¼fung uneingeschrÃ¤nkt an, sieht deshalb gemÃ¤Ã� Â§ 153 Abs. 2 SGG von
einer weiteren Darstellung der EntscheidungsgrÃ¼nde weitgehend ab und weist die
Berufung aus den GrÃ¼nden des angefochtenen Urteils zurÃ¼ck.

Lediglich ergÃ¤nzend ist hierzu auszufÃ¼hren, dass sich auch aus dem Vortrag im
Berufungsverfahren nichts Anderes ergibt. Wie schon das SG ist auch der Senat
davon Ã¼berzeugt, dass es bei der statusrechtlichen Beurteilung von GmbH-
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrern maÃ�geblich auf deren Eintragung in das Handelsregister
ankommt (vgl. (Landessozialgericht Baden-WÃ¼rttemberg, Urteil vom
13.11.2020Â â�� L 8 BA 889/20Â -, juris, Rn. 87). Nur dadurch wird auch dem bei
der Statuszuordnung zu beachtenden Grundsatz der Klarheit und Vorhersehbarkeit
sozialversicherungs- und beitragsrechtlicher TatbestÃ¤nde GenÃ¼ge getan (BSG,
Urteile vom 10.12.2019 â�� B 12 KR 9/18 R â�� juris Rn. 19 sowie vom 07.07.2020
â�� B 12 R 17/18 R â�� juris Rn.24). Auch eine rÃ¼ckwirkende Kraft hat die
Eintragung grundsÃ¤tzlich nicht (vgl. Priester/Tebben in: Scholz, GmbHG, Â§Â 54
Anmeldung und Eintragung der SatzungsÃ¤nderung , Rn. 55).

Entgegen der Ansicht des KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigten fÃ¼hrt auch nicht die
Beendigung des vorherigen ArbeitsverhÃ¤ltnisses des Beigeladenen mit dem
Beginn der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrertÃ¤tigkeit zu einem anderen Ergebnis. Die
(tatsÃ¤chliche) TÃ¤tigkeit als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer hat der KlÃ¤ger unstreitig mit
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Bestellung zum weiteren GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer am 20.12.2016 begonnen. FÃ¼r diese
TÃ¤tigkeit sind aber dann die hier streitigen SozialversicherungsbeitrÃ¤ge
nachzuentrichten, denn wie bereits oben ausgefÃ¼hrt, ist entscheidend fÃ¼r die
Frage, ob eine GeschÃ¤ftsfÃ¼hrertÃ¤tigkeit als abhÃ¤ngige BeschÃ¤ftigung oder
selbstÃ¤ndige TÃ¤tigkeit zu beurteilen ist, ob der (Gesellschafter-)
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Ã¼ber seine Gesellschafterstellung hinaus die Rechtsmacht
besitzt, durch Einflussnahme auf die Gesellschafterversammlung die Geschicke der
Gesellschaft bestimmen zu kÃ¶nnen. Eine solche Rechtsmacht ist bei einem
Gesellschafter aber erst gegeben, wenn er Ã¼ber ausreichende Anteile am
Stammkapital verfÃ¼gt und dies war hier erst mit Eintragung ins Handelsregister
der fall (s.o.). Dies erfolgte vorliegend erst am 25.01.2017.

Nach alledem war die Berufung daher zurÃ¼ckzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 197a SGG i.V.m. Â§ 154 Abs. 2
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). Der Beigeladene trÃ¤gt gemÃ¤Ã� Â§ 197a
Abs. 1 Satz 1 SGG i.V.m. Â§ 162 Abs. 3 VwGO seine auÃ�ergerichtlichen Kosten
selbst. Der Senat sieht keine Veranlassung, diese Kosten aus Billigkeit der
unterliegenden KlÃ¤gerin aufzuerlegen, weil der Beigeladene keine AntrÃ¤ge
gestellt hat (vgl. Schmidt in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer/Schmidt, 13. Aufl 2020,
Â§ 197a Rn. 29 m.w.N.).

Die Festsetzung des Streitwerts erfolgt nach Â§Â 197a Abs.Â 1 SGG i.V.m. Â§Â§Â 47
Abs.Â 2 SatzÂ 1, 52 Abs.Â 3 GKG und entspricht der streitigen Nachforderung.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision (Â§Â 160 Abs.Â 2 Nr.Â 1 und 2 SGG)
liegen nicht vor. Â 

Â 

Erstellt am: 13.11.2024

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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